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Anmeldung zu Seminaren: 

Die Anmeldung zu den Seminaren muss schriftlich erfolgen und 

ist rechtsverbindlich bis zur Anmeldebestätigung oder Absage 

durch die DEULA. Auch bei einer Kostenübernahme durch Dritte 

haftet der Anmeldende für alle Kosten. Anmeldungen werden in 

der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmer-

zahl ist begrenzt. Erst mit der Anmeldebestätigung, rechtzeitig 

vor Seminarbeginn, kommt der Vertrag zustande. 

Auftragsbestätigung bei Auftragsseminaren, Veranstaltun-

gen und Vermietung von Seminarräumen/Hallen/Unterkünf-

ten:  

Nach Ihrer Auftragsbestätigung ist unser Angebot rechtsverbind-

lich und der Vertrag kommt inklusive aller vereinbarten Leistun-

gen zustande. 

Zugangsvoraussetzungen bei Seminaren: 

Der Teilnehmer gewährleistet, dass er die Zugangsvorausset-

zungen erfüllt. Bei Auftragsseminaren gewährleistet der Arbeit-

geber, dass seine an der Schulung teilnehmenden Mitarbeiter 

die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Sofern Nachweise ge-

mäß rechtlichen Vorgaben notwendig sind, sind diese vor Unter-

richtsbeginn der DEULA vorzulegen. Liegen die Nachweise nicht 

vor und eine Teilnahme ist nicht möglich, behalten wir uns vor, 

100 % der Kosten in Rechnung zur stellen. 

Rücktrittsrecht bei Seminaren: 
Es besteht ein kostenfreies Rücktrittsrecht bis 14 Tage vor Se-
minarbeginn. Ansonsten werden 50 % der Seminarkosten und 
100 % der Übernachtungs- und/oder Verpflegungskosten be-
rechnet. Bei kurzfristigen Absagen (weniger als 3 Tage vor Se-
minarbeginn) behalten wir uns vor, 100 % der Kosten in Rech-
nung zu stellen. Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen. 

Abweichend davon gelten bei Anmeldung zur Führerscheinaus-
bildung folgende Regelungen: 
 Bis 14 Tage vor Seminarbeginn besteht ein kostenloses 

Rücktrittsrecht. 
 Von 14 – 7 Tage vor Seminarbeginn werden 50% des 

Grundbetrages berechnet. 
 Bei weniger als 7 Tage vor Seminarbeginn und/oder bei 

Nichterscheinen zum Seminarbeginn behalten wir uns vor 
100 % des Grundbetrages in Rechnung zu stellen. 

Bei Freischaltung der Zugangsdaten des Lehrmaterials werden 
100% berechnet. 

Bei Förderung durch die Arbeitsagentur/das Jobcenter oder 

durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gilt folgendes 

Rücktrittsrecht/Kündigung: 

Es besteht ein kostenloses Kündigungs- und Rücktrittsrecht bei 

Wegfall der Förderung und Arbeitsaufnahme.  

Innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss besteht ein 

kostenfreies Rücktrittsrecht, längstens bis zum Beginn der Maß-

nahme. 

Eine ordentliche Kündigung ist mit einer Frist von 6 Wochen zum 

Quartalsende ohne Angeben vorn Gründen möglich. Sofern ein 

Seminar in Abschnitten bzw. Modulen, die kürzer als drei Mo-

nate sind, durchgeführt wird, ist eine Kündigung zum Ende eines 

Abschnittes oder Moduls möglich.  

Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

Rücktrittsrecht bei Vermietung von Seminarräumen/Hal-

len/Unterkünften sowie bei Veranstaltungen:  

Es besteht ein kostenfreies Rücktrittsrecht bis 10 Tage vor Ver-

anstaltungsbeginn. Bei einem Rücktritt bis 3 Tage vor Veranstal-

tungsbeginn werden entstandene Sachkosten in Rechnung ge-

stellt. Bei kurzfristigeren Absagen (weniger als 3 Tage vor Ver-

anstaltungsbeginn) behalten wir uns vor,  

100 % der veranschlagten Kosten in Rechnung zu stellen. 

Kündigung/Seminarabsage: 

Die DEULA ist berechtigt, bei mangelnden Leistungen sowie ho-

hen Fehlzeiten des Teilnehmers das Seminar zu kündigen.  

Die DEULA ist berechtigt, bei Unterschreitung einer von ihr be-

stimmten Mindestzahl von Seminarteilnehmern den 

Seminarbeginn auf einen späteren Zeitpunkt zu ver-

schieben bzw. das Seminar abzusagen. Eine Ab-

sage kann auch sehr kurzfristig erfolgen, z. B. aus organisatori-

schen Gründen wie Erkrankung eines Referenten oder bei höhe-

rer Gewalt. In diesem Fall wird der Teilnehmer umgehend be-

nachrichtigt. Der Teilnehmer ist dann berechtigt, den Vertrag zu 

kündigen. Bereits gezahlte Seminargebühren werden erstattet  

oder auf Wunsch des Teilnehmers für ein späteres Seminar gut-

geschrieben. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden infolge 

der Seminarabsage, es sei denn diese beruht auf vorsätzlichem 

oder grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters. 

Haftung:  

Unterricht und Übungen werden so gestaltet, dass ein aufmerk-

samer Teilnehmer das Seminarziel erreichen kann. Für den  

Seminarerfolg haftet die DEULA nicht.  

Für private Sachen von Teilnehmern übernimmt die DEULA 

keine Haftung. Ausnahmen sind nur der Nachweis von Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit. 

Urheberrecht: 

Alle Rechte, auch Übersetzungen, Vervielfältigungen und Nach-

druck von Seminarunterlagen oder Teilen verbleiben der 

DEULA. Eine audio- und /oder –visuelle Aufnahme irgendeines 

Teils der Seminare ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht 

gestattet.  

Teilnehmer an Seminaren mit EDV-Bestandteilen haben für die 

Dauer des Seminars ein nicht ausschließliches und nicht über-

tragbares Nutzungsrecht an der zur Verfügung stehenden Hard- 

und Software. Weder ganz noch teilweise darf der Teilnehmer 

die Software kopieren oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich 

machen.  

Allgemeines: 

Die Teilnehmer sind einverstanden, dass personenbezogene 

Daten für Zwecke der Seminarabwicklung und für spätere Infor-

mationen durch die DEULA in der EDV erfasst und verarbeitet 

werden. Es ist informiert und einverstanden, dass die Eingänge 

aus Sicherheitsgründen videoüberwacht werden können. 

Die Teilnehmer erkennen die Haus- und Unterrichtsordnung der 

DEULA als für sie verbindlich an. Die Haus- und Unterrichtsord-

nung kann auf der Homepage der DEULA (www.deula-fre-

ren.de) eingesehen werden. Sie wird außerdem am 1. Unter-

richtstag ausgehändigt. Verstöße können ohne Kostenerstattung 

zum Ausschluss vom Seminar führen. 

Die Unterrichtszeiten sind bindend. Minderjährige benötigen für 

Fehlzeiten eine Entschuldigung der Erziehungsberechtigten. Für 

versäumten Unterricht besteht kein Nachholanspruch.  

Persönliche Daten dürfen ohne Einverständnis nicht an Perso-

nen oder Institutionen außerhalb der DEULA weitergegeben 

werden. Bei einer Förderung dürfen persönliche Daten an den 

Kostenträger weitergegeben werden.  

Ordnung, Sauberkeit und Höflichkeit werden als selbstverständ-

lich angesehen. Grobe oder wiederholte Verstöße und Zuwider-

handlungen können zum Ausschluss aus dem Seminar führen. 

Ein Anspruch auf Kostenerstattung besteht nicht. Die Kosten 

bleiben in voller Höhe fällig. Bei Minderjährigen haften die Erzie-

hungsberechtigten für Sachschäden und Seminarkosten. 

Sondervereinbarungen gelten nur nach schriftlicher Bestätigung 

durch die DEULA. 

Diese AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen im Übrigen wirksam. 
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